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Stellungnahme zum Entwurf eines 

Gesetzes zur Erhöhung des Wohngeldes (Wohngeld-Plus-Gesetz) 

 

Die Wohnkostenbelastung an den Einkommensgrenzen des Wohngeldes bindet derzeit häufig trotz 
Wohngeld deutlich über 50 Prozent des verfügbaren Einkommens. Besonderer Handlungsbedarf 
besteht sowohl an den Einkommensgrenzen des Wohngeldes als auch bei Haushalten, deren Ein-
kommen nur unwesentlich oberhalb dieser Grenze liegt. Mit dem Wohngeld-Plus-Gesetz sollen da-
her deutlich mehr Menschen als bisher bei den Wohnkosten entlastet werden, indem der Kreis der 
Berechtigten von ca. 600.000 Haushalten auf ca. 2 Mio. Haushalte ausgeweitet wird. Die Mehrbe-
lastung dieser Haushalte wird nicht nur durch den gegenwärtig starken Anstieg der allgemeinen Le-
benshaltungskosten verursacht, sondern insbesondere durch die Preissteigerungen bei den Ener-
giekosten verstärkt. Ein Versuch, diese Haushalte effektiv mit dem Instrument „Wohngeld“ zu unter-
stützen, darf daher nicht innerhalb der bisherigen Schranken (also unter Ausblendung der Energie-
kosten) enden, sondern muss auch die Energiekosten einbeziehen. 

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Die seit 2005 kontinuierlich gesunkene Zahl der Haushalte im 
Wohngeldbezug hatte aufgrund der Wohngeldreform zum 01.01.2009 mit ca. 1 Mio. Haushalte in 
2009/2010 ihren letzten Höchststand und sank bis 2015 schrittweise wieder auf unter 500.000 
Haushalte ab. Seit der Wohngeldnovelle zum 01.01.2016 hat sich die Zahl der Haushalte aufgrund 
nachfolgender Gesetzesänderungen und letztlich der Einführung einer Dynamisierung weitgehend 
auf ca. 600.000 Haushalte stabilisiert. Die personelle Ausstattung der Wohngeldbehörden ist seit-
dem auf diesen Berechtigtenkreis ausgelegt. 

Es ist zielführend, eine dauerhafte Unterstützung bei den Wohnkosten über eine Erhöhung des be-
währten Instruments „Wohngeld“ umzusetzen. Damit werden einerseits zahlreiche Haushalte er-
reicht, denen das Wohngeld bisher aufgrund einer Überschreitung der Einkommensgrenzen ver-
wehrt blieb. Es können andererseits Haushalte mit eher geringem Einkommen im laufenden Wohn-
geldbezug bleiben, ohne künftig in den Transferleistungsbezug wechseln zu müssen, da sie durch 
die Wohngelderhöhung ihren Bedarf weiterhin aus eigenen Mitteln decken können. Das Wohngeld-
Plus-Gesetz leistet somit einen entscheidenden Betrag zur Realisierung der Unterstützung dieser 
Haushalte. 
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Ein besonderes Gewicht ist dem für die Umsetzung des Gesetzes benötigten Zeitbedarf beizumes-
sen: Normalerweise hat eine Änderung des Wohngeldgesetzes eine Vorlaufzeit von mehr als ei-
nem Jahr. In dieser Zeitspanne ist es seitens der Kommunen regelmäßig möglich, sich personell 
auf die zu erwartenden neuen Antragszahlen vorzubereiten. Auch haben die Fachverfahren ausrei-
chend Zeit, alle Gesetzesänderungen bis zum Inkrafttreten der Novelle zu programmieren. Dem 
dringendem Bedarf nach einer möglichst zeitnahen Unterstützung der betroffenen Haushalte ist da-
gegen beim Wohngeld-Plus-Gesetz ein ungewöhnlich schmales Zeitfenster geschuldet: Das Wohn-
geld-Plus-Gesetz soll bereits am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Dieser Zeitpunkt ist sachlich ohne 
Vorbehalte zu unterstützen, er birgt aber zwangsläufig Probleme, die es zu beachten und zu lösen 
gilt. 

Das geringere Problem für das Erreichen des Ziels, den betroffenen Haushalten die ihnen zu-
stehende Unterstützung auszuzahlen, ist die Notwendigkeit der technischen Umsetzung der neuen 
Gesetzesregelungen. Die Gesetzesänderungen müssen natürlich in den Wohngeld-Fachprogram-
men programmiert werden. Eine schnelle Programmierung ist nur möglich, wenn die Änderungen 
technisch so einfach wie möglich umzusetzen sind. 

Das größere Problem besteht darin, dass die meisten Wohngeldbehörden keine realistische Mög-
lichkeit haben, das Personal innerhalb einer so kurzen Frist in dem erforderlichen Umfang aufzusto-
cken und auch noch einzuarbeiten. Aufgrund des auch hier bereits bemerkten Fachkräftemangels 
ist sogar zu befürchten, dass bereits die Aufstockung regelmäßig lange dauern wird. Hinzu kommt 
dann eine Einarbeitungszeit von bis zu zwölf Monaten, da das Wohngeldrecht im Detail sehr an-
spruchsvoll ist. Man sollte unter den gegebenen Umständen davon ausgehen, dass die schlagar-
tige Vervielfachung der Bearbeitungsfälle ab Januar 2023 weitgehend mit dem vorhandenen Perso-
nal bewältigt werden muss. Ohne entsprechende Maßnahmen würde das für sehr viele Haushalte 
eine ausgesprochen lange Wartezeit bedeuten. 

Die alten und neuen Wohngeld-Haushalte haben selbstverständlich ein berechtigtes Interesse da-
ran, nicht zu lange auf die ihnen zustehende Unterstützung warten zu müssen. Dies ist aber nur 
dann denkbar, wenn den Wohngeldbehörden durch die Wohngeldreform nicht nur keine Zusatzar-
beiten aufgebürdet werden, sondern im Gegenteil Vereinfachungen und Erleichterungen mit gro-
ßem Wirkungskreis das Verfahren beschleunigen. 

Alle Bestandteile des Wohngeld-Plus-Gesetzes sind daher zwangsläufig auch im Lichte dieser Fak-
toren zu betrachten. 

 

Zu Artikel 1 

 

Einführung einer dauerhaften Heizkostenkomponente 

 

Aufgrund der stark steigenden Preise für Heizenergie ist die dauerhafte Einführung einer Heizkos-
tenkomponente zu begrüßen. Sie sorgt in allen Fällen für eine Erhöhung des Wohngeldes. 

Das Wohngeldgesetz beinhaltet bereits seit 2021 in § 12 Absatz 6 WoGG einen „Betrag zur Entlas-
tung bei den Heizkosten auf Grund der CO2-Bepreisung“. Dieser ergibt zusammen mit der Miete 
bzw. Belastung (welche ggf. auf einen gesetzlich festgeschriebenen Höchstbetrag zu begrenzen 
ist) die „zu berücksichtigende Miete bzw. Belastung“. Der Betrag geht also als Rechenbaustein in 
die Wohngeldformel ein, aus welcher sich am Ende die Wohngeldhöhe errechnet. 

Die dauerhafte Heizkostenkomponente fügt sich nahtlos in diese Regelung ein und ergibt zusam-
men mit dem „Betrag zur Entlastung bei den Heizkosten auf Grund der CO2-Bepreisung“ nunmehr 
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als Summe den „Gesamtbetrag zur Entlastung bei den Heizkosten“, der dann als Rechenbaustein 
in die Wohngeldformel eingeht. 

Hierfür ist kein gesteigerter Programmieraufwand zu erwarten und es entsteht bei der Antragsbear-
beitung keine Mehrarbeit bei den Wohngeldbehörden. 

 

Einführung einer Klimakomponente 

 

Die Einführung der Klimakomponente ist in der jetzt vorgenommenen Ausgestaltung zu begrüßen. 
Sie sorgt nicht pauschal, sondern in ganz bestimmten Fällen für ein höheres Wohngeld. 

Bisher scheiterte die bereits lange geforderte Einführung einer Klimakomponente im Wohngeld an 
Problemen wie zu hohen Nachweispflichten der Berechtigten, zu hohem Verwaltungsaufwand bei 
den Wohngeldbehörden oder einer zu punktuellen Wirkung von Modellen. Mit der nun vorgesehe-
nen Lösung wird dieser Gordische Knoten durchgeschlagen: Es entstehen weder Nachweispflich-
ten noch zusätzlicher Verwaltungsaufwand. Grundsätzlich können alle Haushalte von der Klima-
komponente profitieren. Mit der lediglich von der Personenzahl abhängigen Klimakomponente er-
höht sich der Betrag der Miete bzw. Belastung, der bei der Wohngeldberechnung berücksichtigt 
werden kann, da die Miete oder Belastung nun nicht mehr nur bis zum Höchstbetrag nach § 12 Ab-
satz 1 WoGG, sondern bis zur Summe aus dem Höchstbetrag nach § 12 Absatz 1 WoGG und der 
Klimakomponente berücksichtigt werden kann. 

Die Klimakomponente entfaltet ihre Wirkung also nur bei den Haushalten, deren Miete bzw. Belas-
tung den Höchstbetrag nach § 12 Absatz 1 WoGG übersteigt. Unter der Voraussetzung, dass diese 
Höchstbeträge ein realistisches Abbild des Mietenniveaus liefern, kann davon ausgegangen wer-
den, dass höhere Mieten bzw. Belastungen (die also über den Höchstbeträgen liegen) überwiegend 
auf gestiegenen Wohnkosten in Folge von Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudebereich beruhen. 
Der Zweck der Klimakomponente wird damit also grundsätzlich erreicht.  

Auch diese Änderung sollte keinen gesteigerten Programmieraufwand erzeugen und bedingt auf-
grund der automatischen Berücksichtigung bei der Antragsbearbeitung keine Mehrarbeit bei den 
Wohngeldbehörden. 

 

Anpassung der Wohngeldformel 

 

Die Anpassung der Wohngeldformel ist notwendig, da erst hierdurch im Zusammenspiel mit den 
beiden neu eingeführten Komponenten (siehe oben) eine Ausweitung des Berechtigtenkreises auf 
etwa 2 Mio. Haushalte und bei diesen eine effektive Senkung der Wohnkostenbelastung erreicht 
werden kann. 

Wiederum sollten kein gesteigerter Programmieraufwand und kein Mehraufwand bei der Bearbei-
tung bestehen. 

 

Änderung § 15 Absatz 2 WoGG (Zurechnung einmaligen Einkommens) 

 

Die Änderung betrifft zwar nur eine untergeordnete Zahl von Fällen, aber sie vereinfacht in diesen 
Fällen die Anrechnung von einmaligem Einkommen, z. B. von Abfindungen, und erzeugt keinen 
Programmieraufwand. Sie ist daher zu begrüßen. 
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Änderung § 25 Absatz 1 Satz 2 WoGG (Verlängerung des Regelbewilligungszeitraumes) 

 

Die regelmäßige Verlängerung des Bewilligungszeitraumes in Fällen mit annähernd gleichbleiben-
den Verhältnissen (z. B. Rentenempfangende oder Beschäftigte mit Festgehalt) ist zu begrüßen. 
Diese Änderung kann eine sehr große Wirkung entfalten, denn beispielsweise in 2020 handelte es 
sich bei ca. 48 Prozent der Wohngeld-Haushalte um Rentenempfangende. Man kann also davon 
ausgehen, dass diese Änderung über die Hälfte der Wohngeld-Haushalte erreicht. 

Angesichts der geltenden Nr. 25.11 Absatz 2 Wohngeldverwaltungsvorschrift, wonach der Bewilli-
gungszeitraum nach den Umständen des Einzelfalls oder unter Berücksichtigung der Geschäfts-
lage der Wohngeldbehörde ohnehin bis zu 18 Monate betragen kann, entfaltet diese Regelung in 
dieser Form allerdings frühestens nach Abarbeitung der Wohngeld-Plus-Novelle eine Wirkung. 

Um eine unmittelbar greifende Vereinfachung einzuführen, wäre eine regelmäßige Verlängerung 
des Bewilligungszeitraums in Fällen mit annähernd gleichbleibendem Einkommen auf beispiels-
weise 24 Monate zielführender. Dies würde außerdem dazu führen, dass sich die damit verbunde-
nen Weiterleistungsanträge überschaubarer in den jährlichen Arbeitsanfall in der Wohngeldbehörde 
einfügen und dadurch die Personalplanung vereinfachen würden. Bezogen auf die Mehrheit der be-
troffenen Haushalte (insbesondere Rentenempfangende) dürfte es zudem einfacher sein, fristge-
recht einen Weiterleistungsantrag zu stellen, wenn der Termin an einen festen Monat geknüpft ist 
(z. B. „jeden zweiten Mai“), anstatt immer alternierend zu springen („diesen Mai, nächstes Jahr im 
November, danach im übernächsten Mai usw.“). 

 

Einführung § 26a WoGG (vorläufige Zahlung des Wohngeldes) 

 

Die Idee der Einführung der Möglichkeit einer vorläufigen Zahlung ohne (zunächst) abschließende 
Fallbearbeitung ist als Instrument der momentanen Arbeitserleichterung grundsätzlich nicht negativ 
zu bewerten. Da es sich um eine Kann-Vorschrift handelt, wird zudem die eigenverantwortliche An-
wendung ermöglicht. 

Es ist allerdings zu bedenken, dass mit der Einführung einer solchen Regelung in der Bevölkerung 
eine äußerst hohe Erwartungshaltung hinsichtlich schneller Zahlungen erzeugt wird. „Schnelle Zah-
lungen“ wären aber in der Masse nur realistisch, wenn die Prüfanforderungen an derartige Ent-
scheidungen besonders gering wären. Da für die vorläufige Zahlung eine „hinreichende Wahr-
scheinlichkeit des Wohngeldanspruchs“ bestehen muss, kann auf eine eingehende Prüfung der An-
spruchsvoraussetzungen nicht verzichtet werden. Die Erwartungen an eine stark beschleunigte 
Zahlung für eine Vielzahl von Fällen dürften daher unerfüllbar sein. 

Zudem enthält § 26a WoGG keine Regelungen, wonach eine vorläufige Zahlung in eine endgültige 
Entscheidung überführt wird (z. B. durch Ablauf einer bestimmten Frist). Dadurch wird in den 
Wohngeldbehörden in diesen Fällen annähernd eine Doppelbearbeitung erforderlich. 

Diese neue Regelung hätte zudem einen erhöhten Programmieraufwand. Eine Umsetzung bis zum 
Jahreswechsel ist vermutlich nicht zu erwarten. Da diese Regelung in dieser Form deutlich mehr 
Schaden als Nutzen erzeugt, wird sie nicht positiv beurteilt. 

 

Änderung des § 27 WoGG (Änderung des Wohngeldanspruchs im laufenden Bewilligungs-
zeitraum) 
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Der Grundgedanke hinter der unter Nr. 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb des Gesetzesentwurfs 
vorgesehenen Regelung wird begrüßt: Als Konsequenz einer Verlängerung des Bewilligungszeit-
raums in bestimmten Fallkonstellationen soll verhindert werden, dass betroffene Haushalte an an-
derer Stelle benachteiligt werden. Es ist allerdings weder nachvollziehbar noch vermittelbar, warum 
sich ausschließlich Änderungen der Miete oder Belastung um mindestens 10 Prozent auswirken 
sollen, während bei einer Verminderung des Gesamteinkommens um mindestens 10 Prozent eben 
diese Benachteiligung in Kauf genommen würde. Zudem würde das Einsetzen dieser Regelung 
erst ab dem 13. Bewilligungsmonat einen ganz neuen Sonderfall (mit entsprechend hohem Pro-
grammieraufwand) in die Systematik des § 27 WoGG einführen. In dieser Form wird die Änderung 
negativ beurteilt. 

Stattdessen könnte der Schwellenwert für einen Erhöhungsantrag in § 27 Absatz 1 WoGG insge-
samt auf 10 Prozent herabgesetzt werden. Dadurch wären nicht nur die bisher beabsichtigten Fälle 
abgedeckt, sondern es wären allgemein zeitnahe Anpassungen der Wohngeldhöhe auf Antrag 
möglich, ohne dass der Ablauf des jeweiligen Bewilligungszeitraums abgewartet werden müsste. 
Eine solche Änderung wäre schneller programmierbar, da lediglich ein Zahlenwert innerhalb der 
vorhandenen Programmierung aktualisiert werden müsste. 

Eine solche Änderung würde allerdings eine Mehrarbeit bei den Wohngeldbehörden erzeugen, die 
unbedingt kompensiert werden müsste. Diese Kompensierung könnte darin bestehen, den gelten-
den Schwellenwert in § 27 Absatz 2 und 3 WoGG für Neuberechnungen von Amts wegen und Mit-
teilungspflichten bei Änderungen (die zu einem geringeren Wohngeld führen) von bisher 15 Prozent 
spürbar anzuheben (z. B. auf 30 Prozent). Auch dies wäre technisch leicht umzusetzen. 

 

Zu Artikel 3 

 

Durch Artikel 3 erfolgt eine Anpassung der Mietenstufen. Maßgeblich für die Zuordnung der Ge-
meinden zu den Mietenstufen ist das vom Statistischen Bundesamt festgestellte Mietenniveau. Die 
jeweilige Mietenstufe ergibt dann nach § 12 Absatz 1 WoGG die Höchstbeträge für Miete und Be-
lastung, die zu berücksichtigen sind. 

In § 12 Abs. 4 WoGG ist festgelegt, dass eine Anpassung des Mietenniveaus (und damit eine 
Neuzuordnung der Mietenstufen) nur bei einer Anpassung der Höchstbeträge nach Absatz 1 er-
folgt; diese Höchstbeträge sind festgeschrieben in der Anlage 1 (zu § 12 Absatz 1) zum Wohngeld-
gesetz. Dies geschah zuletzt zum 01.01.2020. Aufgrund des Mietenniveaus erfolgt dann nach § 12 
Absatz 3 WoGG eine Zuordnung der Gemeinden. 

Im Wohngeld-Plus-Gesetz bleiben die Höchstbeträge nach § 12 Absatz 1 WoGG unangetastet. Die 
Grundlage für die Neufestsetzung der Mietenstufen wird hier daher nicht gesehen. 

 

 

Fazit 

 

Die Erhöhung des Wohngeldes und die Ausweitung des Berechtigtenkreises auf rund 2 Mio. Haus-
halte wird ausdrücklich begrüßt. Die Einführung neuer bzw. die Änderung vorhandener Berech-
nungsgrößen ist zielführend. 

Die Verlängerung des Bewilligungszeitraumes in bestimmten Fällen wird grundsätzlich begrüßt, es 
sollte jedoch eine Ausweitung auf 24 Monate überdacht werden. 
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Von der Einführung von vorläufigen Zahlungen in der vorliegenden Fassung sollte abgesehen wer-
den. 

Eine Änderung der Schwellenwerte des § 27 WoGG sollte allgemeiner gefasst werden. 

Die Voraussetzung für eine Neufestsetzung der Mietenstufen wird nicht gesehen. 

Da die Änderungen durch das Wohngeld-Plus-Gesetz ab Januar 2023 nur in geringem Maße zu 
einer Arbeitserleichterung bei den Wohngeldbehörden führen, ist eine spürbare Vereinfachung des 
Wohngeldgesetzes zumindest mittelfristig erforderlich, um die Bearbeitungsdauer für die Wohn-
geldanträge ab der nachfolgenden Antragstellung wieder zu normalisieren. 

Um die Bearbeitungsdauer in 2023 bei Vervielfachung der Haushalte und gleichbleibendem Fach-
personal effektiv zu reduzieren, sind zumindest untergesetzliche Vereinfachungen erforderlich, in-
dem Regelungen der Wohngeldverwaltungsvorschrift zeitweilig erleichtert werden. Als Orientie-
rungshilfe könnten die „Hinweise zur Verwaltungsvereinfachung aufgrund des Coronavirus“ aus 
2020 dienen. 

 

 

Gez. Heiko Gill 


